
 
 
 
 
 

Mitteilungen aus dem Gemeinderat Speicher 

 

 
 

Ausgeglichener Voranschlag für das Jahr 2020 
 
Der Gemeinderat sieht für das Jahr 2020 einen ausgeglichenen Voranschlag mit einem 
Ertragsüberschuss mit Fr. 27‘500.00 und einem unveränderten Steuerfuss von 3.60 
Einheiten vor. Dieser wurde durch den Rat genehmigt und zuhanden der Abstimmung vom 
24. November 2019 verabschiedet. In der Oktober-Ausgabe des Gemeindeblatts wird 
ausführlich über den Voranschlag informiert werden. Am Dienstag, 5. November 2019 um 
20.00 Uhr, wird die übernächste öffentliche Volksversammlung im Buchensaal durchgeführt 
werden.  
 
 

Beiträge an Denkmalpflege 
 
In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und 
Heimatschutzmassnahmen richten Bund, Kanton und Gemeinden Beiträge an die 
anrechenbaren Mehrkosten aus. 
 
Der Gemeinderat hat von der Kommission für Denkmalpflege drei Gesuche drei Anträge 
zugestellt erhalten. Der Gemeinderat hat die Gesuche geprüft und beschlossen, an die 
denkmalrelevanten Mehrkosten Beiträge von gesamthaft Fr. 8‘682.00 auszurichten. Mit der 
Zusicherung der Gemeindebeiträge werden Kantonsbeiträge in der Höhe von Fr. 4‘341.00 
und ein Bundesbeitrag von Fr. 2‘550.00 ausgelöst. 
 
Mit diesen Beiträgen werden denkmalrelevante Aufträge in der Höhe von insgesamt knapp 
Fr. 140‘000.00 erteilt. 
 
Die errechneten Beiträge sind Maximalbeiträge. Für die definitive Beitragsabrechnung sind 
die Bauabrechnungen massgebend. Die Auszahlungen erfolgen, sobald die Arbeiten von der 
Denkmalpflege abgenommen sind. 
 
 

Nachtragskredit für Renovation und Neumöblierung Büro 
Gemeindeschreiberin 
 
In den letzten 15 Jahren wurden im Büro des Gemeindeschreibers keine Unterhaltsarbeiten 
ausgeführt. Nachdem der Renovationsbedarf offensichtlich war, hat der Gemeinderat eine 
Renovation und zeitgemässe Neumöblierung veranlasst und einen Nachtragskredit in der 
Höhe von Fr. 20‘600.00 zulasten der Erfolgsrechnung beschlossen. 
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Frist für Amtsrücktritte 
 
Gemäss Art. 42bis Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte ist der Rücktritt aus 
kantonalen Behörden spätestens bis Ende September, der Rücktritt aus dem Kantonsrat und 
aus kommunalen Behörden ist spätestens bis Ende November 2019 schriftlich zu erklären. 
 
 

Nächste Sitzungen 
 
Die nächsten Sitzungen finden am Dienstag, 22. Oktober und am Mittwoch, 13. November 
2019 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden sollen, sind bis 
spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei (zuhanden des 
Gemeinderates) einzureichen. 
 
 
GEMEINDEKANZLEI SPEICHER 
Der Gemeindeschreiber a.i. 
Walter Grob 
 
 


